
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 4. Juli 2017  

 
 Nr. 2017/1181  

Trägerschaft REPLA Region Solothurn-Grenchen, 2540 Grenchen: Beitrag aus dem 
Lotteriefonds an das Projekt Vernetzungspfade zur Information der Bevölkerung über 
Ökologie und Landwirtschaft 
  

1. Erwägungen 

Die Trägerschaft REPLA Region Solothurn-Grenchen ersucht um einen Beitrag aus dem Lotterie-
fonds an das Projekt Vernetzungspfade im Kanton Solothurn. Mit den Vernetzungsprojekten 
leisten die regionalen Projektträgerschaften zusammen mit den landwirtschaftlichen Bewirt-
schafterinnen und Bewirtschaftern einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Vielfalt von ein-
heimischen Tier- und Pflanzenarten. Mit den geplanten Lehrpfaden wird die Information mittels 
Informationstafeln einer breiten Öffentlichkeit am Ort des Geschehens – bei den vernetzten 
Landschaftselementen – platziert. Vernetzung wird damit erlebbar gemacht und die Bevölke-
rung für die von Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern erbrachten Leistungen sensibilisiert. 
Im Kanton Solothurn bestehen flächendeckend Vernetzungsprojekte. Vernetzungspfade sind 
denn auch über den ganzen Kanton vorgesehen. Die Kosten sind auf Fr. 29'000.00 veranschlagt. 
Nach Berücksichtigung der für die Konzeption eingesetzten Eigenmittel der Trägerschaften von 
Fr. 5'000.00 verbleiben Fr. 24'500.00 zu finanzieren. 

2. Beschluss 

2.1 Der Trägerschaft REPLA Region Solothurn-Grenchen ist an das Projekt 
Vernetzungspfade ein Beitrag von total Fr. 24'500.00 aus dem Lotteriefonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Lotteriefonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos 
"Lotteriefonds" (Auftrag 82519) auf Antrag des Amtes für Landwirtschaft wie folgt 
anzuweisen: 

2.4.1 Projektbeitrag von Fr. 12'250.00 (1. Tranche) nach Erhalt einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein; 
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2.4.2 Fr. 12'500.00 (2. Tranche) nach Erhalt eines Berichtes über die Umsetzung und einer 
Schlussabrechnung mit Einzahlungsschein. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Lotterie- und Sportfonds (4) kr/004415 

Amt für Landwirtschaft, Felix Schibli 
Martin Huber, Projektleitung Vernetzungsprojekte, c/o BSB + Partner, Leutholdstrasse 4, 

4562 Biberist 


